
 

 

 

Fahrtenordnung für Kinder- und Jugendfahrten und 
Einverständniserklärung für Fahrten mit Teilnehmern unter 
18 Jahren 
 
(Stand Oktober 2021) 

1. Fahrtenordnung 

• Diese Fahrtenordnung ist verbindlich und muss von allen Teilnehmern sowie deren 
Erziehungsberechtigten anerkannt werden. 

• Die Fahrtenleitung ist in organisatorischen Angelegenheiten weisungsbefugt. 

• Jeder Teilnehmer hat für einen ausreichenden Versicherungsschutz (vor allem Kranken-, Unfall-,  
Haftpflichtversicherung) selbst zu sorgen. Die Fahrtenleitung übernimmt keinerlei Haftung. 

• Alle Teilnehmer müssen sich, insbesondere beim Ski- und Snowboardfahren, grundsätzlich bei der 
Gruppe aufhalten. Ausnahmen dieser Regelung müssen im Voraus von der Fahrtenleitung genehmigt 
werden. 

• Ab 22.00 Uhr beginnt in der Fahrtenunterkunft die Nachtruhe. Nach diesem Zeitpunkt ist jeder 
unnötige Lärm zu vermeiden, und andere Teilnehmer dürfen in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden. 
Die Fahrtenleitung kann aus besonderen Anlässen den Beginn der Nachtruhe verschieben. 

• Es gelten ferner die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes des Gastlandes bzgl. Alkohol-
/Nikotingenuss und Ausgehzeiten. Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, ihr Kind im Vorfeld 
darauf hinzuweisen. 

 
• Teilnehmer, die Weisungen der Fahrtenleitung missachten und dadurch sich oder andere gefährden 

oder die Durchführung der Fahrt nachhaltig stören, können durch Beschluss der Fahrtenleitung vom 
weiteren Verlauf der Fahrt ausgeschlossen werden. In diesem Fall verpflichten sich die 
Erziehungsberechtigten, für eine sofortige Heimreise auf eigene Kosten zu sorgen 

 
• Für Schäden, die in der Unterkunft, während der Fahrt oder am Aufenthaltsort verursacht werden, 

haften die Verursacher bzw. die Erziehungsberechtigten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintersportverein Hofheim e.V. 
Geschäftsstelle: Birkenweg 19, 65719 Hofheim  

Telefon: 0151/40372556   
E-Mail: info@wsv-hofheim.de Internet: www.wsv-hofheim.de 

 



 

 

 

2. Erklärung der Erziehungsberechtigten für Teilnehmerunter 18 Jahren 

Name des Teilnehmers: ————————————————————— 

Fahrt: ————————————————————— von: ———————— bis: ————————  

• Die Fahrtenordnung für Kinder- und Jugendfahrten im WSV Hofheim ist mir bekannt. 

• Ich erkläre die Fahrtenordnung hiermit für meine Tochter/meinen Sohn verbindlich. 

• Meine Tochter/mein Sohn ist (Nicht-) Schwimmer. Ich erlaube ihr/ihm die Teilnahme am Baden. 

• Ich gestatte meiner Tochter/meinem Sohn an Aktivitäten, welche das Hauptprogramm (z.B. Ski-
/Snowboardkurs) ergänzen und von der Fahrtenleitung für sinnvoll und sicher eingestuft werden, unter 
Aufsicht der Fahrtenleitung teilzunehmen (z.B. Rodeln, Klettern, Hochseilgarten). 

• Ich stimme zu, dass sich meine Tochter/mein Sohn nach vorheriger Absprache mit der Fahrtenleitung 
in kleinen Gruppen ab 3 Personen auf eigene Gefahr für eine vorher zu bestimmende Zeit von der 
Gesamtgruppe entfernen darf (z.B. Besuch des Orts). 

• Bitte bei Ski-/Snowboardfahrten ausfüllen: 
Eine komplette Ski-/Snowboardausrüstung ist vorhanden: __________  
Meine Tochter/mein Sohn fährt ( ) Ski / ( ) Snowboard und hat (kein) Interesse an einem ( ) Ski- / ( ) 
Snowboard - Schnupperkurs 

• Meine Tochter/mein Sohn ist im Ausland krankenversichert über folgende Versicherung: 

• Meine Tochter/mein Sohn ist frei von ansteckenden Krankheiten. Besondere Krankheiten (auch 
Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten), die ständiger Behandlung bedürfen oder unter bestimmten 
Umständen auftreten können, sowie einzunehmende Medikamente notiere ich auf dieser Seite. 

• Meine Tochter/mein Sohn ist Vegetarier (. ), Veganer (. ) 

• Unter folgender/n Telefonnummer/n bin ich während der Fahrt erreichbar: 

Festnetz 1: Festnetz 2: 

Mobil 1: Mobil 2: 

Büro 1: Büro 2: 

Ort und Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Wintersportverein Hofheim e.V. 
Geschäftsstelle: Birkenweg 19, 65719 Hofheim  

 


